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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27777  
vom 31. Mai 2021 
über Schulvorhalteflächen in Marzahn-Hellersdorf 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Verwaltung: 
Gemäß § 109 Schulgesetz von Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die 
äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. 
Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte 
sowie die Einrichtung von Klassen. 
 
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in 
eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher den Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf um Zulieferung zu allen Fragen gebeten, die von dort in eigener 
Verantwortung erstellt und dem Senat mit nachfolgenden Aussagen übermittelt wur-
den. 
 
1. Über welche Schulvorhalteflächen verfügt der Bezirk Marzahn-Hellersdorf aktuell? 

 
Zu 1.:  
 
Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat die in der Tabelle aufgelisteten Vorhaltestandorte 
festgelegt. Alle Grundstücke befinden sich in kommunalem Eigentum. 
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Ortsteil Standort Art Sicherung  
 
Marzahn Otto-Rosenberg-Str. Neubau Clusterung  
   Daseinsvorsorge 
 

 Marzahner Chaussee Neubau auf Rückbau- Soziale Infrastruk- 
  standort tur-Konzepte  
   (SIKo) 
 

 Bruno-Baum-Straße Neubau auf Rückbau- SIKo 
  standort  
 

 Eugen-Roth-Weg Neubau auf Rückbau- SIKo/Grünfläche  
  standort Straßen- u. Grün- 
   flächenamt (SGA) 
 

 Allee der Kosmonauten Erweiterung Bebauungsplan  
   (B-Plan) im  
   Verfahren/SIKo 
 

 Parsteiner Ring Erweiterung SIKo 
 
Hellersdorf Weißenfelser Straße Neubau auf Rückbau- B-Plan im  
  standort  Verfahren/ SIKo  
 

 Erich-Kästner-Straße Neubau auf Rückbau- B-Plan im 
  Standort Verfahren/SIKo 
 

 Sebnitzer Straße Neubau auf Rückbau- SIKo 
  standort  
 

 Carola-Neher-Straße Neubau auf Rückbau- B-Plan im 
  standort Verfahren 
 

 Auerbacher Ring Neubau auf Rückbau- B-Plan im 
  standort Verfahren 
 

 Luckenwalder Straße Erweiterung B-Plan im  
   Verfahren/ SIKo 
 

 Hermsdorfer Straße Erweiterung Grünfläche SGA 
 

 Roßweiner Ring Erweiterung SIKo 
 
Biesdorf Garzauer Straße Neubau auf Rückbau- B-Plan im 
  standort   Verfahren/ SIKo 
 

 Haltoner Straße Neubau B-Plan  
   festgesetzt/ SIKo 
Mahlsdorf Bisamstraße Neubau B-Plan  
   festgesetzt/ SIKo 
 

 Elsenstraße Neubau auf Rückbau- B-Plan im 
  standort Verfahren/ SIKo 
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2. Welche Flächen, öffentlich und privat, sollen künftig für den Schulneubau oder die Erweiterung von 
Schulen gesichert werden? Wie weit sind die jeweiligen Abstimmungsprozesse? 

 
Zu 2.:  
 
Alle in Frage 1 genannten Flächen sollen zukünftig gesichert werden.  
Grundsätzlich benötigt der Bezirk Marzahn-Hellersdorf neue Schulvorhalteflächen, da 
die bisherigen Flächen fast vollständig mit Neu- und /oder Erweiterungsbauten be-
plant werden.  
 
Hierzu sind Flächen ab mindestens 10.000 qm relevant. Der Bezirk hat u.a. auch für 
den Ankauf einer Privatfläche finanzielle Mittel in der Investitionsplanung des Landes 
Berlin 2021-2025 angemeldet, da öffentliche Flächen rar sind in dieser Größenord-
nung. 
 
Zusätzlich werden für temporäre Ergänzungen bestehender Schulen Flächen in fuß-
läufiger Entfernung zu Stammschulen benötigt. 
 
 
Berlin, den 9. Juni 2021 
 
In Vertretung  
Beate Stoffers 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 
 


